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Tagesordnungspunkt: 
Beschlussvorlage Nr. 1257/XVIII 
öffentlich 
 
Fachbereich: Fachbereich III 
Bau- und Umwelt 
 
Sachbearbeiter/in: Jürgen Geist 
  
Telefon: 06071/3009-30 
  

 
 

 
 
 

GEMEINDE EPPERTSHAUSEN 
 
 
 

Datum: 24.04.2024 
 
Beratungsfolge TOP Termin Beratungsaktion 
Gemeindevorstand  29.04.2024 vorberatend 
Haupt- und Finanzausschuss  07.05.2024 vorberatend 
Gemeindevertretung  15.05.2024 beschließend 

 
TOP 3006-012 Straßenbeleuchtung 

Hier: Beschlussfassung zur Verlängerung des Straßenbeleuchtungs- 
vertrages 

 
 
 
Sachverhalt 

 
Parallel zu den Konzessionsverträgen laufen in vielen Kommunen auch die 
Straßenbeleuchtungsverträge in Kürze aus. Der Straßenbeleuchtungsvertrag für die Gemeinde 
Eppertshausen endet nach dem jetzt geltenden Vertrag am 31.12.2025. Um während des 
Zeitraums der Konzessionsvergaben für Strom und Gas keine weiteren Verhandlungen mit 
unserem Konzessionsnehmer führen zu müssen, soll der bestehende Straßenbeleuchtungsvertrag 
bis zum Abschluss der Konzessionsverträge verlängert werden. Die Stadt Weiterstadt hat einen 
Entwurf zur Verlängerung des Vertrages ausgearbeitet und den weiteren Kreiskommunen zur 
Verfügung gestellt. 
 
Durch die Verwaltung wurde ein Entwurf ausgearbeitet und der ENTEGA AG zur Prüfung 
zugesandt. Mit Mail vom 22.04.2024 teilt uns die ENTEGA mit, dass der Vertragsentwurf von der 
Rechtsabteilung geprüft wurde und so Zustimmung findet. 
 
In beiderseitigem Einvernehmen soll daher der Straßenbeleuchtungsvertrag bis zum 31.12.2027 
verlängert werden. Weitere Bestimmungen des bestehenden Vertrages sind nicht betroffen. 
 
 
Beschlussvorschlag 

 
Dem Entwurf zum Nachtrag des Straßenbeleuchtungsvertrages mit einer Änderung des § 17 
hinsichtlich der Verlängerung des Vertrages bis zum 31.12.2027 wird zugestimmt.    
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Finanzielle Auswirkungen 
 
Planungssicherheit bei der Kostenstelle 3006-012. 
 
 
Anlagen 

 
Anlage(n): 
Straßenbeleuchtungsvertrag, Nachtrag zum Straßenbeleuchtungsvertrag 
 
 




